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wissenschaften hinreichend repräsentatıv siınd un: die Hoftnung angeht, bleibt bemerken, da{fß die Hoft-
Gesamtlage des Menschen VO  ; eute klar umreißen. Dıie- nungskraft ohl Mut DA Leben 1n dieser Welt vermittelt,
ser Zweıtel hätte miıch beeindruckt, WE Pfürtner seiıner- auch ZU Ja für diese Welt aufruft, aber doch zugleich
se1its „Roß un: Reıiter“ gENANNT, ebenso klare Mate- die Bereitschaft abverlangt, ın der Welt 1Ur das Vorletzte
rialien der Gegenseıte vorgelegt hätte. Mıt dem ascCch erkennen un: sSOmıt 1ın Dıstanz dieser Welt leben
Hınvweıs auf andere Humanwissenschaftler, die anderes Was das konkret tür die sexualethische Orıijentierung be-
vorweısen, 1St in einer solchen Diskussion, die nıcht deutet, ware ohl einer eingehenden eigenen Überlegung
zuletzt auch der Orıentierung der Gläubigen dienen soll; W e  3
ıcht Natürlich bringen die in meınem Beitrag VOTIL-

gelegten Stellungnahmen Dınge ZUur Sprache, die unan- Vgl etwa: Gottgesegneter Eros, Ettal 1962; Gratıa supponit aftfu-

genehmer Natur sınd, die INan nıcht N für sıch realı- LA Geschichte und Analyse eines theologischen Axıoms, Rom

sıeren möchte. Vielleicht auch siınd diese Stimmen vorder- 1962; Relıgion und Eros, Jahrbuch für Psychologie, Psychotherapıie
un: medizinische Anthropologie, 10, 1963, 340—356; Erbsündigehand noch iın der Minderzahl. Das 1St kein Argument Begierlichkeit, Münchener Theologische Zeitschrift 14, 1963, 225—242;:
Eros un: Jugendseelsorge, Anıma 18, 1963, 350—35/; glaubeıhre Verlässigkeıit un: Rıchtigkeıit. die Schöpfung, Einsiedeln 1966 Mirgeler, Rückblick autf das
abendländische Christentum, Maınz 1961 Dazu die instruktiven

Ptürtner 11 sıch schließlich meıner Zukunfisdeutung Hınvweise VO!  — Illıes, Natur und Kultur der Sexualıtät 1n der mensch-
lichen Existenz, Mitteilungsheft J9 19793, Kurskorrektur, Stutt-Berufung auf das Prinzıp „Hoffnung“ nıcht —
gart 1973, Steinbuch, 45 „Sıcher ber ISt; da{f jederschließen. Eınes sollte uns doch denken geben: Der Mensch seiıne Rationalıtät ırgendwo aufgeben muß Der Rest 1St der

Vorwurtf VO  3 seıten der Humanwissenschaften, die Kirchen Glaube, der sıch ıcht scheut, seın wıe die Kinder“; azu auch
Müller, Die präparierte Zeit, Stuttgart 1OTZ! 450 fr 6  6 Vglhätten abgeschnallt (Gehlen) un: se1 Pflicht eben der Härıng, Zusage die Welt, Frankturt 1968, 74 Aporıen der

Humanwissenschaften, jenes sıttlıche Wächteramt über- Ethık, Wort Wahrheit 2 9 1969, 344 Wıe christlich 1St die
christliche Ethik, ZEE 972/1.9 Theologische Lıteraturzeitung 5/7,nehmen, das früher VO den Kontessionen wahrgenom- 1962, 10 Moral und Hypermoral, Frankturt 1969, 62.79

INnen wurde 1 Was dann die Berufung auf das Prinzıp 11 Steinbuch,
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Hırtenwort der deutschen ISCNOTEe
Schutz des ungeborenen Lebens

Unmittelbar “vor der ersien Lesung d€7 Änderungsentwürfe hein Ersatz. Insgesamt ber möchte Md  x vermuten, daß dıeser
ZUMmM 218 des S$tGB ım Deutschen Bundestag un noch bevor Hirtenbrief, vVor WeL Jahren veröffentlicht, UuNn$s$ nıcht nNnNUuUT

die CDUV/CSU ıhren Entwurf mit einem N8| gefaßten Indi- manc‘be Polemik erspbpart, sondern die Wirkung auf den (‚esetz-
hationsmodell vorgelegt hatte, veröffentlichte die Deutsche Bı- geber der Legislaturperiode nıcht verfehlt hätte.
schofskonferenz eın Hırtenwort ZUum „Schutz des ungeborenen
Lebens“. Es wurde Sonntag, dem Maı, ın en Gottes- Als WIr 1M September des etzten Jahres gesellschaftspoli-
diensten verlesen. Nochmals zwvenden sıch die Bischöfe mit allem tischen Fragen Stellung nahmen, haben WIr die Christen auf-
Nachdruck die Fristenregelung UN e1n erweiıter- gefordert, unNnseren treiheitlichen soz1ıalen Rechtsstaat VeL-

Les Indikationenmodell, lassen ber die Möglichkeit der Straf- teidigen und weıterzuentwickeln. Jetzt mussen WIr alle Burger
Freiheit ın schweren Konfliktsfällen Der den Anwendungs- aufrufen, für d1e schlechthin grundlegende Voraussetzung eınes
ereıich der strikt mediziniıschen Indikation hinaus offen. Man menschenwürdiıgen Zusammenlebens 1n MNSCTCIMN Staate e1INZU-
vermißt IDAr miıt echt une rechtsethische Argumentatıion, die Creten, nämlich für den Schutz des menschlichen Lebens. Er wird
die möglichen Ausnahmen “Oo (Jesetz au$ dessen Natur UunN gegenwärt1ig dort 1n Frage gestellt, das Leben völlıg wehrlos
Zielsetzung selbst begründet, ayeıl NUY une Präzisierung un: gallız und Sar auf die Sorge und den Schutz der Mutltter,
der ethischen Krıiterıen, denen jedes echt unterworfen Jeiben der Gesellschaft und des Staates angewıesen ISt. Es geht darum,
muß, Wenn seinen gesellschafllichen Auftrag erfüllen will, ob dem ungeborenen Leben nach den esetzen unseres Staates
eine yrechtlich NC ethisch vertretbare Zulassung V“O: Ausnahme- der strafrechtliche Schutz ENTZOgEN werden oll oder nıcht.
regelungen rechtfertigt (vgl. H.  , Maı I9R3, 227). Der Hınweis VOTLT wenıgen Jahren waren Vorschläge, w1ıe s$1e jetzt dem eut-
au} die „gegebenen parlamentarischen Verhältnisse“ ıst dafür schen Bundestag vorliegen, undenkbar SCWCESCH.
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Der 218 des Strafgesetzbuches ste‘llt die Abtreibung NUuUr für Katholiken geltende Verpfli&xtuhg aut Nichtkatholiken AUS-

gedehnt WIrd,Strate. Nach geltendem echt darf nıemand ungeborenes Leben
Schließlich tührt INan Al das geltende Recht zwınge Frauen dazu,toten. Davon gibt 1Ur eine einz1ıge Ausnahme: Dıe Abtrei-

bung wırd 1Ur dann nıcht bestraft, wenn keine andere Mög- eın voraussıichtlich krankes der eın ıhnen aufgezwungenes ınd AaUS-

Ccn. Es nehme auch keine Rücksicht aut die sozıalen Probleme,ıchkeit besteht, das gefährdete Leben der Multter reiten die Schwangerschaft und Geburt tür viele Mütter und Familien miıtder s1e VOT einer schwerwiegenden und unzumutbaren Be- sıch bringe.einträchtigung ihrer Gesundheit bewahren. Ob dieser Aus-
nahmeftall vorliegt, mu{fß eıne arztliche Kommissıon 1n einem Auch nach ernster Prüfung der angeführten Gründe mussen WI1r

geregelten Vertfahren teststellen. Trotz der Stratbestim- die vorliegenden Gesetzentwürtfe ZUr Fristenregelung un! ZUr

INUNs des 218 werden vielfach Abtreibungen vorgenOMMeN. weitgefaßten Indikationenregelung entschieden ablehnen. Dıie
Sıe kommen 1Ur ın geringem Umfang VOLr den Richter Man MIt diesen Gesetzentwürten verbundene Erlaubnis toten
weıfßß, da{ß die sSogenannte Dunkelzifter be1 der Abtreibung 1St weder eın sıttliıch vertretbares noch eın nach allen bisher
W1e auch bei Kindesmifßshandlung ISt. Eıner der ‚ WONNCHNECN Erfahrungen wirksames Mittel, die an
Gründe dafür 1St, das ungeborene Kind, ‚anders als der Schwierigkeiten überwinden.
etwa2 bei Diebstahl oder Betrug Geschädigte, keine Anzeıge CI -

sStatten ann. Langjährige Beobachtungen VO] Fachärzten einer Die moderne Biologie hat eindeutig nachgewıiesen, daß c$S kein
deutschen Frauenklinık haben ergeben, da{fß 1n der Bundesrepu- vormenschliches Stadium des Embryos 1m Mutterleib 1bt. eın
blık miıt Jahrlıch 75 0Q0OÖ heimliıchen Abtreibungen rechnen 1St. Leben hängt War VO! dem der Multter ab, ISt ber eigenes
Für Behauptungen, die V O]  3 vielen Hunderttausenden oder Sal Leben, asselDe W1e nach der Geburt. Es 1St. kein UOrgan des
eıner Miıllion solcher Abtreibungen sprechen, >ibt keinen Körpers der Multter. Diese Feststellungen gründen nıcht 1n
Beweıs. Hınter dieser VO]  3 75 00OÖ Abtreibungen steht ın vorgefaßten theologischen oder weltanschaulichen Meınungen.
nicht wenıgen Fällen viel Elend un Not schwangerer Frauen, Es andelt sich vielmehr Tatsachen, die N!  cht anders rklärt
die aller Verständnis un:' Hılte verdienen. Hınter dieser werden können. Sıe zwıngen uns anzuerkennen, da{fß der
Zahl steht ber auch eın erschreckendes Ausma{(ß Ego1ismus un!: Empfängnis eigenes menschliıches Leben da ISt.
Verantwortungslosigkeit Männern un: Frauen, und nıcht
selten VO!]  S Angehörigen, die 1n der Abtreibung einen bequemen
Ausweg sehen. Das ec des Kindes und die Freiheit

der Frau

Anderungsvorschläge 8 21€ Da VO:]  $ Anfang menschliches Leben vorhanden ist, hat nıe-
mand das Recht, dieses Leben toten. Die Ärzte der ganzch

Nunmehr liegen dem Deutschen Bundestag weı Gesetzent- Welt S1N\ sıch darın e1in1g, daß menschlıches Leben unantastbar
würte ZUuUr Änderung des $ 218 Dıiıe Fristenregelung: Sıe 1SE
sıeht Strattreiheit für die Abtreibung innerhalb der ersten reıl
Monate VOT, sofern s1e nach arztlicher Beratung VO!]  3 einem AÄArzt Der Weltärztebund erklärte 1970 1n seiner Osloer Deklaration: „Der

oberste moralische Grundsatz, der dem Arzt auferlegt 1St, 1sSt diedurchgeführt wırd Dıie weitgefafßte Indikationenregelung:
516e sıeht Stratfreiheit für Abtreibung folgenden Voraus- Achtung des menschliche: Lebens, wıe 6S 1n einem atz des Genter

Gelöbnisses ausgedrückt iSt * u 111 höchste Achtung VOT dem mensch-SETZUNgeEN (Indikationen) VOFT: be1 Gefährdung für Leben und
lıchen Leben VOIN dem Zeitpunkt der Empfängnis d} bewahren‘.“Gesundheit der Mutltter (medizinısche Indıkation) oder bei Ver-
Im gleichen ınn verpflichtet auch das Gelöbnis, das der Deutschedacht auftf schwere Schäden des Kindes (sogenannte genetische Ärztetag allen Arztekammern empfohlen hat un das 1n die eNt-bzw. kindliche Indıkation) oder bei einer durch Vergewaltigung sprechenden Berufsordnungen der Ärzte übernommen wurde.

entstandenen Schwangerschaft (ethische oder richtiger 11M1- Die Ärzte drücken damıt das gleiche aus wıe Hıppokrates, der „Vater
nologische Indikation) oder bei großen soz1ıalen Nachteilen für der Heilkunde“, der 1m Jahrhundert VOLr Christus seine Schüler
Frau oder Famlılıe die SORCNANNTE soz1ale Indikation) Für alle schwören ließ „I werde nıemand eın tödlich wirksames Gıft VeEI-

diese Voraussetzungen 1St eın Prüfungsverfahren, W 1e das abreichen, auch auf Verlangen iıcht. werde auch keinen solch VCOCI-

geltende echt für die mediızınısche Indikation enthält, nıcht erflichen Rat erteilen. Ebensoweni1g werde ıch einer Tau eın Mittel
ZUr Vernichtung eimenden Lebens geben.“vorgesehen.
Dıe Forderung, das ungeborene Leben nıcht anzutasten, WIrWır verkennen nıcht, die verantwortlichen Frauen un

Männer, die sich für die Fristenregelung oder die weitgefaßte Iso keineswegs 11Ur VO!]  - der katholischen Kırche erhoben. Es
andelt sıch vielmehr ıne weltweite, 1n Jahrtausenden OCi1 -Indikationenregelung einsetzen, damıiıt eınen Ausweg AUS be-

stehenden Schwierigkeiten suchen wollen. rungsecn«c Überzeugung VO!]  - Menschen verschiedener Religionen
und Weltanschauungen.

Sıe behaupten, das geltende echt verhindere die Abtreibungen nıcht,
CS veranlasse vielmehr Frauen, 1n Konfliktsituationen verantwortungs- Diese Überzeugung der Menschheit wırd dufdl die Offenbarung
lose Kurpfuscher der Je nach Einkommen Abtreibungskliniken Gottes bestätigt un: bestärkt. er Mensch 1St nach dem Wort
1im Ausland aufzusuchen. Deswegen se1 der gegenwärtige Rechtszustand der Schrift Ebenbild Gottes vgl Gen 1, 27 Von iıhm kommen
ungerecht und unsozial. WIr her (1 'Tım 6, 13) Jeder Mensch 1St V O]  3 Ott geliebt und
Man Sagt weıter, das geltende echt verletze die Würde der Tau angeredet. M habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist
und das echt autf re Selbstbestimmung als Person. Das staatlıche
Gesetz lasse der Frau ıcht die Freıiheıit, das ınd ıcht auszutragen.

meın“ (Jes 43, 1 Für jeden Menschen 1St Jesus Christus
Kreuze yestorben, damıt eW1g ebe und selıg werde. Das allesFerner wırd geäußert, die nichtkatholische Frau werde durch dieses

Gesetz in schwere Konfliktsituationen gebracht, weıl eıne angeblich macht die besondere Würde jedes Menschen us,.
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hat das echt aut Leben, Freiheit un Sicherheit der Person.“ AuchDıie Frau hat w 1e der Mannn das echt aut freie Entfaltung
ıhrer Person, S1e hat das echt auf reie Entscheidung ihres die Bundesrepublik hat sıch nach den bitteren Erfahrungen des rıtten

Reiches miıt seinen Verbrechen menschlichen Leben hne VorbehaltGewissens. g jede Freiheit findet iıhre Grenze echt des
Zzu den „unverletzlıchen un unveräußerlichen Menschenrechten alsanderen. Deswegen hat auch die Frau das unantastbare echt
Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und derıhres ungeborenen Kindes aut das Leben wahren. Wer hıer Gerechtigkeit ın der Welt“ bekannt rt. bs. 2 des Grundgesetzes),

VO! der Entlassung 1n die mündıge Gewissensentscheidung un sS1e zaählt aZU ausdrücklıch das echt autf das Leben „Jeder hat

spdét‚ verschleiert den sittlichen und rechtlichen Tatbestand. das echt auf Leben un körperliche Unversehrtheit“ (Art Abs 2)

Etwas anderes als die Entscheidung ber schon entstandenes Wenn WI1Ir Bischöte den Staat seıne 1n der Verfassung be-
ens!  1  es Leben 1St. das Ja ZUIM Entstehen Lebens A2US yründete Verpflichtung ZU Schutz des Lebens erinnern, dann
eiıner verantworteie Elternschaft und in einer sittlich vertret- sind WI1Ir uns bewußfßt, da{fß damıt noch nıcht das N Problem
baren Empfängnisregelung. gelöst ISst. Au WIr wI1ssen, dafß INa  } siıttlıches Bewußtsein und

moralıis  € Verantwortung nıcht alleiın MIt Strafgesetzen schaf-
In seiner Pastoralkonstitution Sagt das 1L Vatikanische Konzıil: „In fen kann Wır sehen als iıne wichtige Aufgabe der Kırche
ihrer Aufgabe, menschliches Leben weiterzugeben und erziehen,
die als die NUuUr ıhnen zukommende Sendung betrachten Ist, wıssen

und ihrer Verkündigung d} dıe Gläubigen befähigen, elb-
ständıge und verantwortliche Gewissensentscheide fällen.

sıch die FEheleute als mitwirkend mIiIt der Liebe CJottes des Schöpfers
un! gleichsam als Interpreten dieser Liebe Daher mussen s1e in Dazu gehört auch die Einsicht, daß eıne Handlung sittlich Ve[I-

menschlicher und christlicher Verantwortung Tre Aufgabe ertüllen werflich seın kann, auch wenn S1e VO] staatlichen Gesetz her
estratlos bleibt. Dessen ungeachtet bleibt ber der Staat VOeI-»-und 1n eıner auf Gott hınhörenden Ehrtfurcht durch gemeiınsame ber-

legung versuchen, sich ein sachgerechtes Urteil bılden. Hierbei pflichtet, das Grundrecht des Menschen auf se1n Leben durch
mussen S1e autf ihr eigenes Wohl wıe auf das iıhrer Kınder der Gesetz schützen.
schon geborenen der erwartenden achten: s1e mussen die
materiellen und geistigen Verhältnisse der Zeıt un!: Tres Lebens
erkennen suchen Uun!' schliefßlich auch das Wohl der Gesamtfamılie,
der weltlichen Gesellschaft Uun!: der Kırche berücksichtigen“ (Nr. 50) Iırksame soziale aßnahmen
Was den konkreten Weg einer eran  rteten Elternschaft angeht;
haben die deutschen Bischöte 1mM August 1968 anläfßlıch der Enzyklika Die katholische Kirche SETZT sıch für einen besseren und Ul
„Humanae Vıtae“ geschrieben: Jedermann „muß gewissenhaft prüfen,
ob trei VO'  3 subjektiver Überheblichkeit und voreiliger Besser- fassenderen Schutz des ungeborenen Lebens e1in. Gerade des-
Ww1isserel — VOIr Gottes Gericht seinen Standpunkt verantworten ann  R lehnen WIr 1in er Entschiedenheit die Fristenregelung

und die weitgefaßte Indikationenregelung ab Die Erfahrungen
Aus anderen Ländern zeıgen, die Zahlen der Abtreibungen
berall ansteigen, der Schutz des ungeborenen Lebens e1nN-

arum Strafgesetz? geschränkt wurde.

Soll und kannn der Staat die sittlıche Forderung, das ungeborene In England und Wales stieg mi1t der Gesetzgebung die Zahl der
Leben schützen, zum Inhalt eınes Strafgesetzes machen? Soll legalisierten Abtreibungen VO':  3 7610 1m Jahre 1967 auf 156 714 1m
und dart der Staat 1n die Intimsphäre des Menschen mi1ıt Straf- Jahre 1972, hne daß deshalb die eimlichen Abtreibungen auch NUur

eingreifen? iırd die Erfüllung dieser Forderung nıcht annähernd 1mM entsprechenden Verhältnis abgenommen hätten. Ahn-
ıche Erfahrungen lıegen Aus der DDR, Polen, Ungarn, Schweden undbesser der Gewissensentscheidung des einzelnen überlassen?
anderen Ländern VOTI.

Auch WIr siınd keineswegs der Meınung, da{fß alle sittlichen Ge-
bote Z.U) Gegenstand staatlıcher Gesetzgebung werden sollen Die Freigabe der Abtreibung ewirkt N:  u das Gegenteil VOIN

Manche können VO der Gesetzgebung und Gerichtsbarkeit 5AI dem, W 4ds INd  - erhofft S1e gewährt dem ungeborenen Leben
keinen besseren Schutz, Ss1e miıindert ıh; Als Beweggründe türnıcht ertaßt werden. Had, Neıd, Undankbarkeiıit, Lieblosigkeıit,

I11UI ein1ges CNNCNH, sınd tür das staatliche echt nıcht eine Abtreibung überwıegen 1n vielen Fällen sicherlich finan-

greifbar, obwohl nıemand bestreiten wird, daß s1ie Vergehen zielle Schwierigkeiten, unzureichender Wohnraum, Doppel-
Grundlagen des menschlichen Zusammenlebens sind. Wo belastung der Frau durch Famiıilie und Beruf, gesellschaftliche

Diskriminierung der edigen Multter SOW1e tamılızre Konflikt-ber außere Tat Rechte eines einzelnen verletzt oder das Ge-
meinwohl schwerwiegend stOrt, kann eın Staat nıcht Ü} als s1ıtuatiıonen. ber soz1ale Häaärten und Miüßstände können und

mussen 1n einem Staat miıt soz.jalen Maßnahmen beseitigt WEgehe ihn das nıchts Ist 5 seıne vornehmste Aufgabe,
die Rechte des einzelnen schützen und das Gemeinwohl den. Es ware deshalb richtig, MmMIt den Retormen dort anzufan-

SCH, alle übereinstimmen: Es mussen umgehend diejen1gensıcherzustellen, den Rechtsverletzungen und den Verstößen DC-
SCmH das Gemeijmwohl gegebenentfalls auch MITt dem Strafrecht soz1ıalen und finanziellen Ma{fßnahmen ergriffen werden, dıe

wirksame Hiılfe auf diesem Gebiet bringen können. Hıer collteentgegenzuwirken. Beıides macht ıhn Z.U) Rechtsstaat. Damıt
eıistet auf seine Weıse einen unverzichtbaren Diıenst ZU1 die Bundesrepublik ihrem Bestreben, eın Sozialstaat se1N,

gerecht werden, hne den Namen eines Rechtsstaates ufs SpielStärkung des sittlichen und rechtlichen Bewußtseins seiner Bür-
SCI. So estraft auch Kindesmißhandlung, Diebstahl, Ver- Denn nıe und nımmer kann die Tötung eınes
kehrsdelikte Uun!| andere Straftaten. 1e] fundamentaler ber geborenen Menschen eın Miıttel se1n, soz1iale Mißstände be-
für den einzelnen un!: für die Gemeinschaft 1St. das echt auf heben Nur Wenn der Staat bereıt 1st, den Grundsatz
das Leben zuerkennen, keıine auch 1LLULr irgendwiıe geartete soziale Not

die Tötung eines ungeborenen Menschen rechtfertigen kann,
verdient den Namen eines Sozijalstaates. Nur wenn der StaatArtikel der „Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte“ der Ver-

einten Natıionen hat das unmıßverständliıch tormuliert:. „Jeder Mensch bereit ISt, das Recht des ungeborenen Menschen auf das Leben
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schützen und die Verletzung dieses Rechtes Strate Damıt können WIr uns ber nıcht begnügen. Die deutschen Biı-
stellen, verdient den Namen eines Rechtsstaates. Nur unfier schöfe haben eshalb beschlossen, dıe verstärken, nıiıcht
diesen Voraussetzungen könnte überhaupt hingenommen WeI- zuletzt durch die Bereitstellung zusätzlicher kırchlicher Fınanz-
den, daß der Gesetzgeber, wenn anders be1 den gegebenen mıittel. Darüber hinaus bedarf der tätıgen Unterstützungparlamentarıschen Verhältnissen eine Lösung nıcht gefunden durch NSCcCTE Gemeıinden. In ihnen muß eiıne Nächstenliebe le-
werden kann, 1n schweren Konflikttfällen bei einer Verletzung bendig se1n, die sıch gyerade den alleinstehenden Müttern un
dieses Rechtes auf eine Strafverfolgung verzichtet. Selbst annn den kinderreichen Famıilien zuwendet un: S1e in der Not N:  cht
könnte siıch ber N1Uur bestimmte, CN und Nal Ge- allein läßt, sondern ihre Last tragen hilft Insbesondere bıtten
sSeLiz ums:  riebene Ausnahmefälle andeln. Wır Bischöte mUus- WIr die Ärzte, Apotheker un Krankenschwestern,
el edoch nachdrücklich erklären: ıttlich erlaubt ISt ıne Ab- mMIt den Priestern und den Heltern un: Helterinnen der Ptarr-
treibung auch 1n solchen schweren Konfliktfällen niıemals. Der carıtas diesen wichtigen Dıenst eisten. Die dorge unserer
Mensch un: dıe Gesellschaft stehen dem ebot Gottes: christlichen Gemeıinden mu(ß se1n, das ohnehin schwere Los
Du sollst nıcht toten. Jede gesetzliche Regelung mufß diıe Gewi1s- lediger Mültter un: unehelicher Kinder erleichtern, s1e
sensfreiheit aller Betroffenen unbedingt garantıeren, VOT allem geringzuschätzen. Wır werden unNs auch tür eine Verbesserungder Ärzte, Schwestern, Pfleger, Hılfspersonen und auch der des Adoptionsrechtes einsetzen.
Träger VO!  ; Krankenanstalten.

Eiıne gute LOösung suchenHılfen der Kirche
Wır Bischöfe haben einen Briet die verantwortlichen Frauen

Die atholische Kırche wußte sıch immer verpflichtet, den ın und Männer des Deutschen Bundestages gerichtet und gebeten,Not Geratenen helfen. Dabei hat S$1e auch Frauen, die durch ber alle Parteiungen hinweg einen Weg suchen, den WIr
eıne Schwangerschaft 1n eıne Konfliktsituation kamen, geholfen. alle gemeınsam gehen können. Wır bitten die Gläubigen, die
In allen Dıözesen stehen Sozialarbeiter, Eheberater, Ärzte, Abgeordneten ıhres Wahlkreises aufzufordern, die Problematik
Prıiester, Psychologen un: Juristen Zur tachlichen Beratung und des Z 8 noch einmal überdenken und sıch für eıne Lösungkonkreten Hıiılfe ZUr Verfügung. einzusetzen, dıe 1mM Gegensatz Zur Fristenregelung und ZUr

weıitgefaßten Indikationenregelung des Lebens des ungeborenen
Insgesamt yibt bereits 400 Beratungsstellen MIt 500 hauptamtlıchen
und 1476 ehrenamtlichen Mitarbeitern, außerdem 211 Heıme tür

Kıiındes schützt un: der Frau ın Konfliktsituationen wırksam
hilft

Kınder und Mütter miıt 574 Plätzen. Auch die katholischen Ver-
bände haben bereits Hervorragendes geleistet. So hat der Sozialdienst Wır können dieses Hırtenschreiben ıcht schließen, hne diekatholischer Frauen 1n den etzten Jahren 3000 bis 4000 Frauen jähr- Freude erinnert haben, die eın Kınd in die Famiılie bringt.lich geholfen, die hne diese Hılte die Abtreibung als Ausweg 2US
ihrer Sıtuation betrachtet hätten. Man ann davon ausgehen, daß Schenken nıcht auch behinderte Kinder, die WIr un 1ebend

SOrgen, oft solche Freude? Es dart nıcht dahın kommen, da{flßdurch die Carıtativen Verbände der beiden Kirchen (Carıtas-Verband,
Diıakonisches Werk, Eheberatungsstellen, Telefonseelsorge a.) Jahr- WIr blind werden tür diıe Hoffnung Uun! das Glück, das NEeU-
lıch ın mehr als 000 Fällen eıne Abtreibung verhindert wurde. geborenes Leben ausstrahlt.

Tagungsbericht

Die Ruüuckfrage nach dem nıstorischen Jesus
Zu eiıner Tagung katholischer Neutestamentler
Die inzwischen schon „alte rage nach dem historischen oder jenes Wortrudiment WI1IeE das „Abba“ oder auch die
Jesus erweıist sıch der „Sackgassen“, in die S1e die Gleichnisse der Evangelien in iıhrem Grundbestand miıt
Forsd1ung hineingeführt hat, nach WwW1e VOTr als iıne W e- einiger Siıcherheit autf Jesus zurückführen können. Fur
sentliıche Kraft, die die theologische Diskussion 1n Gang die „1ps1issıma VOX Jesu gylaubte noch Joachim Jeremuas,hält Immer noch geht darum, W as un wieviel Ge: auf stilıstische und sprachliche Eıgentümlichkeiten WwW1e die
Naues die historisch interessierte Rückfrage nach Jesus CI - aramäıschen Idiome verweısen können. Darüber hin-
mıtteln kann Dabei genuügt längst nıcht mehr, dieses Aaus haben ZU Beıispiel Franz Mußner und auf andere


